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Protokoll tiber die Konferenz der Kapitelsabgeordneten

Mittwoch, den 1. Juli 1964, 14.15 Uhr
Walcheturm, Zimmer Nr. 265, Ziirich

Geschdfte:
1. Mitteilungen
2. Begutachtung der Absenzenverordnung
5. Verschiedenes
Anwesend:
— Vom Erziehungsrat abgeordnet: Herr Max Suter
— Der Syncdalvorstand — Prds. ZKLV
— 15 Kapitelsabgeordnete (Kapitel Affoltern nicht vertreten)
Als Stimmenzdhler wurden gewihlt: die Herren Kuster und Lauffer.

1. Mitteilungen

a)
b)

c)

d)

Wiinsche und Antrige an die Prosynode sind zum Teil schon eingegan-
gen. Auch negative Meldungen sollen erstattet werden.

Der Synodalprisident wiinscht, dass Kap. Einladungen und Kap. Berichte
rechtzeitig eingereicht werden.

Sonderklassenreglement

Die von der ED neu verfasste Vorlage ist an Synodalvorstand, ZKL'V und
Stufenkonferenzen zur erneuten Vernehmlassung gegangen.

Beschluss: auf den Entwurf der ED vom 27.4. 64 wird nicht eingetreten,
und es wird eine Fristerstreckung zur Begrindung dieses Beschlusses
erbeten.

Ubertrittsordnung: Hinaufsetzen der Mindestnote fiir die Aufnahme in
die Realschule.

Der ZKLV schldagt folgende Prizisierung vor: Priifungsfrei konnen Schii-
ler in die Realschule eintreten, die auf Grund des Zeugnisses die Durch-
schnittsnote von mehr als 3,5 erreichen.

Gesundheitserziechung (Novemberkapitel)

Der Synodalprisident hoffte, heute die Liste der referierenden Arzte
auflegen zu konnen. Leider ist diese Zusammenstellung aber noch nicht
eingetroffen. Von der «Kommission fiir Gesundheitserzichung in der
Schule» liegt ein Schlussbericht vor, wonach ein Arzt in den Kapiteln
das Referat halten wird. Anschliessend sollte geniigend Zeit fiir eine
langere Aussprache eingerdumt werden.

Herr Holtschi erkundigt sich nach der Honorierung der Arzte. Herr
ER Suter wird sich dafiir einsetzen, dass die Gesundheitsdirektion die
Honorare einheitlich festsetzt und auch ausrichtet.

Referentenkredite der Schulkapitel

Es sind nun alle Meldungen eingegangen. Der Synodalvorstand wird in
einer der nichsten Sitzungen iiber eine allfdllige Erhohung beschliessen.
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g) ED und ER haben den Jahresbericht 1963 der Synode und der Schul-

kapitel abgenommen und verdankt.

2. Begutachtung der Absenzenverordnung

a) Erlduterungen zur Zusammenfassung der Kapitelsgutachten durch den
Vizeprisidenten, Herrn Dr. Fausch.
— Der Vizeprisident bittet eindringlich, bei der Ablieferung solcher Gut-
achten (Kap.-Protokolle) die Fristen einzuhalten und Abstimmungs-
ergebnisse klar zu formulieren.
— Jeder Konferenz-Teilnehmer besitzt die vervielfaltigte Zusammenstel-
lung, daher sind im Protokoll nur noch nachtrigliche Anderungen da-
zu festgehalten:
§ 59, Zch. 2. Abt.: Kein Antrag, sondern nur eine Meinungsidusserung.
§ 60, Zch. 2. Abt.: Richtigstellung: Vorschlag ZKLV angenommen.
§ 63/3, Zch.4. Abt.: Dieser Absatz ist zu streichen.
§ 64, Zch. 2. Abt.: Vorschlag ZKLV angenommen.
§ 74, Nachdem sich noch Zch. 4. Abt. und Andelfingen fiir Unter-
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scheiden der Absenzen eingesetzt haben, sind es 7 Kapitel, die
diesen Antrag eingebracht haben.

Im grossen und ganzen haben sich die Kapitel den Vorschligen des
ZKLV angeschlossen.

b) Diskussion

§55

Der Antrag Winterthur-Siid, «und Arbeitgeber» zu streichen, erhilt
nur 4 Stimmen.

Immerhin tauchen Bedenken auf gegen den Begriff «Arbeitgeber».
Die Meinung ist aber, man wolle dem juristischen Bearbeiter der
Vorlage iiberlassen, ob er statt der neuen Formulierung jene des
Volksschulgesetzes § 19 (Dienst- oder Arbeitsherren) setze.

§56/2 Einfiigung «durch den Besorger» nach «beim Lehrer». Diese Ver-

8§57 ¢

§57e

deutlichung wird als notwendig erachtet und einstimmig angenom-
men.

Der Antrag Winterthur-Siidd wird abgedndert in «an einigen Tagen»,
unterliegt aber mit 10:7 Stimmen gegeniiber dem Antrag ZKLV
«wahrend einigen Tagen».

Das Hauptgewicht liegt doch bei der Voraussetzung fiir die Dispen-
sation: Erntearbeiten. Aus diesem Grund wird auch der Antrag des
Kapitels Biilach, «Kindern von Landwirten» einzuschieben, zuriick-
gezogen.

Ein zusitzlicher Antrag, «in ldandlichen Gemeinden» zu streichen,
wird mit 10:7 Stimmen angenommen. Der Begriff lindliche Ge-
meinde ist schwer zu definieren, hingegen Emtearbeiten sind eine
eindeutige Dispensations-Voraussetzung.

Alle Kapitel sind fiir Streichung dieses Absatzes eingetreten, ebenso
die Abgeordneten-Konferenz. (Begriindung: siehe Abinderungsvor-
schlige ZKLV).



§57 Absatz 2
Alle Kapitel und die Abgeordneten-Konferenz stimmen der Fassung
ZKLV zu.

§58 Herr Schelling zieht den Antrag Zch. 3. Abt. zuriick; somit ist die
gedruckte Fassung der ED unbestritten.

§60/2 Der Antrag des ZKLV, diesen Absatz zu streichen, wird von der
Abgeordneten-Konferenz einstimmig angenommen.

§ 63/1 letzte Zeile:

Der Ausdruck «Schulquartal» soll durch Zeugnisperiode ersetzt wer-
den. Man ist sich zwar bewusst, dass damit die Liange der Zeit-
spannen fiir die Zahlung der Absenzen verschieden aufgefasst wer-
den kann, besonders auch, wenn man zur zweimaligen Zeugnisaus-
stellung kommen sollte. Aber auch die Bezeichnung Schulquartal ist
fir die Zidhlung nicht korrekt, weil die Schulquartale verschieden
lang sind.

§ 63/3 Zch. 4. Abt. bringt den Antrag, diesen Abschnitt zu streichen. Die
Konferenz ist mehrheitlich der Auffassung, dass in der Absenzenliste
samtliche Absenzen, gleich welcher Art, der Vollstindigkeit halber
festgehalten werden sollen.

Abstimmung: fiir Beibehalten des Abschnittes: 3 Stimmen
fiir Streichung des Abschnittes: 12 Stimmen

§ 64/2 Siehe bei § 86 c.

§ 66/2 Alle Konferenz-Teilnehmer stimmen der redaktionellen Anderung zu
(siehe Vervielfiltigung).

§74 Um den ersten Satz, «Die Zahl der Absenzen ist im Zeugnis einzu-
tragen», entspinnt sich eine lebhafte Debatte.

Wohl haben sich 7 Kapitel dafiir ausgesprochen, die Absenzen im
Zeugnis wie bisher in entschuldigte und unentschuldigte aufzuglie-
dern, die andern stimmten der Fassung ED zu. Trotzdem kommt die
Abgeordneten-Konferenz zum eigenen Vorschlag, im Zeugnis iiber-
haupt keine Absenzen mehr einzutragen. Abstimmung: dafiir 10
Stimmen, dagegen 4 Stimmen.

Begriindung: Damit ergibe sich eine saubere Losung, indem alle
Absenzen, gleich welcher Art, vollstindig festgehalten werden im
amtlichen Verzeichnis, der Absenzenliste. Hingegen wiirde nach aussen
jegliche Blossstellung dahinfallen, wenn im persénlichen Zeugnis des
Schiilers keine Absenz mehr erschiene.

Die erste Zeile § 74 wire also neu zu fassen: «Die Absenzen sind im
Zeugnis nicht einzutragen.»

§ 74/2 Die Abgeordneten-Konferenz beantragt, in den Schiileriiberweisungen
sowohl die unentschuldigten als auch die entschuldigten Absenzen
anzugeben.

Abstimmung: 3 Stimmen fiir Vorlage ED
9 Stimmen fiir Konferenz-Antrag

§86 ¢ 15 Stimmen entfallen auf den Vorschlag ZKLV, den § 64/2 zu Gun-

sten des § 86 ¢ fallen zu lassen.
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Schlussabstimmung:
14 Stimmen fiir die bereinigte Vorlage
dagegen: niemand.

Verschiedenes

a) Aus dem Kapitel Uster wurde angeregt, die neue Absenzenordnung in
so vielen Exemplaren zu drucken, dass allen Eltern eines abgegeben
werden konnte.

Abstimmung: 5 Stimmen dafiir, 6 dagegen.

b) Herr Kramer erkundigt sich nach der Wiinschbarkeit, dass Kapitels-
prasidenten mehr als eine Amtsdauer im Amte bleiben. Der Synodal-
priasident fande dies gut, man konne aber niemanden dazu verpflichten.

c) Ferner erkundigt sich Herr Kramer, ob die Gesetzessammlung neu auf-
gelegt werde. Herr ER Suter sagt, dass man sich mit dem Gedanken
befasse, ein Ringbuch-System zu schaffen.

Schluss der Sitzung: 17.45 Uhr.

9. Juli 1964. Fiir den Synodalvorstand:
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Der Prasident: W. Scholian
Der Aktuar: W. Frei



	Protokoll über die Konferenz der Kapitelsabgeordneten

